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Betreff:
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Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Punkt II

Mittel stehen zur Verfügung: ja

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss / Finanzausschuss / Hauptausschuss empfiehlt / der  Rat beschließt 

die Einrichtung einer integrativen Lerngruppe an der Ernst-Barlach-Gesamtschule im 

Schuljahr 2013/14 nach Maßgabe der sachlichen Darstellung zu dieser Vorlage. 

                                                                             In Vertretung

Dr. Michael Heidinger                                        Christa Jahnke-Horstmann

                                                                            I. Beigeordnete



Seite 2

I. Sachliche Darstellung

Mit Beschluss vom 27.03.2012 wurde die Einrichtung einer integrativen Lerngruppe an 

der Ernst-Barlach-Gesamtschule  im Schuljahr 2012/13 beschlossen. 

Die Ernst-Barlach-Gesamtschule hat auch für das Schuljahr 2013/14 die Einrichtung ei-

ner integrativen Lerngruppe bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt. Das Konzept 

der Schule liegt der Vorlage als Anlage bei.

Die Einrichtung von integrativen Lerngruppen bedarf nach § 20 Abs. 8 des Schulgesetzes 

der Zustimmung des Schulträgers bei gleichzeitiger Erklärung, dass die räumlichen und 

sachlichen Voraussetzungen gewährleistet sind. 

Aus Sicht des Schulträgers wird die Einrichtung einer integrativen Lerngruppe auch im 

Schuljahr 2013/14 an der Ernst-Barlach-Gesamtschule mit Blick auf die zunehmende 

Bedeutung einer inklusiven Beschulung grundsätzlich begrüßt und unterstützt. 

Im Rahmen des Entwurfes zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz ist die formale Einrich-

tung und Genehmigung von integrativen  Lerngruppen nicht mehr vorgesehen. Daher 

beschränkt sich die aktuelle Beschlussvorlage lediglich auf die Einrichtung einer integra-

tiven Lerngruppe für das Schuljahr 2013/14. 

Nach Aussage der Schulleitung sind die räumlichen Voraussetzungen für die Einrichtung 

einer weiteren Lerngruppe zum Schuljahr 2013/14 im Gebäude Goethestraße gegeben. 

Hierfür sind Umbaumaßnahmen nicht erforderlich. Es sind jedoch Anschaffungen für die 

Sachausstattung der Gruppe in Höhe von ca. 5.000 Euro notwendig (Mobiliar, technische 

Ausstattung). Die Notwendigkeit und der Umfang der  Anschaffungen für die Einrichtung 

der integrativen Lerngruppen sowohl an der Ernst-Barlach-Gesamtschule als auch an der 

Sekundarschule sind noch in Abstimmung mit den Beteiligten zu prüfen. 

II. Finanzielle Auswirkungen

Im Haushaltsplan 2013 wurden für die inklusive Beschulung an Dinslakener Schulen ins-

gesamt 15.000,00 Euro eingestellt (Produkt 03 07 01 - Aufwendungen für sonstige Sach-

leistungen). Aus diesem Ansatz sollen die notwendigen Anschaffungen für die zum Schul-

jahr 2013/14 eingerichteten integrativen Lerngruppen an der Ernst-Barlach-Gesamtschule 

und der Sekundarschule Dinslaken erfolgen. 




